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INFORMELLE VORANFRAGEN
Verfahren
 

Bereits vor einer förmlichen Antragstellung kann eine Voran-
frage zu Windenergievorhaben an das BAIUDBw gerichtet 
werden. 

Die Bundeswehr prüft kostenfrei die Vereinbarkeit mit allen 
militärischen Belangen. 

Dies bedeutet: Ergebnislose Planungskosten aufgrund 
möglicherweise entgegenstehender militärischer Belange 
sind damit vermeidbar.

Das Verfahren wird beschrieben unter

www.windenergie.bundeswehr.de 

Direkter Kontakt: Windenergie@Bundeswehr.org

WEA als privilegierte Außenbereichsvorhaben im Sinne 
des § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) können mili-
tärische Belange entgegenstehen (Abwägung)

In der Bauleitplanung für WEA: Berücksichtigung der  
Belange der Verteidigung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB

Luftfahrthindernis im Bauschutzbereich eines Militärflug-
platzes: § 12 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) ■ Luftfahrt-
hindernis außerhalb Bauschutzbereichs: § 14 LuftVG 

Mögliche Störung von Flugsicherungseinrichtungen: 
§ 18a Abs. 1 LuftVG

Anordnung eines militärischen Schutzbereichs nach 
§ 2 Abs. 1 Schutzbereichgesetz

Verteidigungspolitischer Beurteilungsspielraum wird 
seitens der Rechtsprechung zuerkannt:

 ■ Was ist erforderlich zur Verteidigung?
 ■ Militärische Gefährdungsbeurteilung

Für Belange der Stationierungsstreitkräfte übernimmt 
BAIUDBw die Verfahrensstandschaft gemäß Art. 53A 
Abs. 2 Satz 2 NATO-Truppenstatut-Zusatzabkommen 
(NTS-ZA)

https://www.windenergie.bundeswehr.de


Anträge zur Erteilung einer Genehmigung oder eines Vorbescheids 
gemäß dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bei Windenergieanlagen (WEA)-Genehmigungsverfahren betei-
ligt die Genehmigungsbehörde das Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)  
als Träger öffentlicher Belange (TöB).

Die Bundeswehr wirkt an der Energiewende aktiv mit und ermög-
licht den Ausbau erneuerbarer Energien, soweit dies aus militäri-
scher Sicht möglich ist.

        Prüfungsverfahreni

Das BAIUDBw prüft mögliche militärische  
Betroffenheit mithilfe kartografischer Software.

Die Fachdienststellen prüfen die möglichen Be-
einträchtigungen ihrer Belange und nehmen (gut-
achtlich) Stellung.

Betroffene Fachdienststellen, die das BAIUDBw 
regelmäßig beteiligt (Auswahl):

 ■ Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufABw)
 ■ Zentrum Luftoperationen (ZentrLuftOp)
 ■ Nutzer der Liegenschaft (Nutzer Lg)
 ■ National Radio Frequency Agency Germany 
(CIR NARFA)

 ■ Luftlandebrigade (LLBrig)
 ■ Truppenübungsplätze mit Luftraumnutzung  (TrÜbPl)
 ■ Zentrum Elektronischer Kampf – Polygone   
(EK Polygone)

 ■ Munitionstechnische Sicherheit bei den Landes-
kommandos (MunT Sich)

Auf Grundlage der Stellungnahmen der Fach-
dienststellen erfolgt die rechtliche Prüfung und 
Einordnung durch das BAIUDBw.

Ergebnis
 ■ Bestehen keine Bedenken, wird das Beteili-
gungsverfahren seitens der Bundeswehr mit 
einer positiven Stellungnahme beendet.

 ■ Andernfalls ist die Bundeswehr auch für einen 
fachlichen Diskurs offen, um Realisierungspers-
pektiven zu erörtern (z.B. durch Anpassung des 
Standortes oder Verringerung der Bauhöhe).

BETEILIGUNGEN DER BUNDESWEHR
im offiziellen Genehmigungsverfahren
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